
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Vertragsbedingungen 

für alle Kurse/ Seminare/Workshops, die auf der Homepage von Hundetraining Beate Marr 

angeboten werden, die Hundetraining Beate Marr- im folgenden Anbieter – und den in diesem 

Vertrag bezeichneten Kunden - im folgenden „Kunden“ - geschlossen werden. 

 

§1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

Für Verträge zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt 

ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

 

§2 Leistungsbeschreibung 

I.Umfang und Art der konkreten Leistung richten sich nach der jeweiligen Kursbeschreibung.  Das 

Angebot auf der Homepage des Anbieters stellt lediglich eine sog. – Invitatio ad offerendum- eine 

Aufforderung zur Angebotsabgabe- dar und noch kein wirksames Vertragsangebot. Nach Ausfüllen 

der Anmeldung können Sie diese über die Anmeldemaske direkt an den Anbieter schicken. 

Anmeldungen können  auch  per Mail oder telefonisch vorgenommen werden. Nach Bearbeitung 

Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung, die die Annahme Ihres Angebotes darstellt. 

II. Nach Vertragsschluss wird der Vertragstext durch den Anbieter nicht gespeichert. Die 

Anmeldebedingungen/Vertragsbestimmungen und der Vertragstext sind aus der Homepage 

ersichtlich.  

III. Versäumte Stunden werden nicht ersetzt. Grundsätzlich sind auch keine anteilsmäßigen 

Rückerstattungen der Kurskosten aufgrund versäumter Stunden möglich. 

 

§3 Vertragsschluss/ Anmeldebedingungen 

I.Ihre Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie –freie Plätze 

vorausgesetzt- eine Teilnahmebestätigung sowie eine Zahlungsaufforderung.  

II. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebestätigung einseitig zu widerrufen und die 

Veranstaltung abzusagen. In diesem Fall wird das von Ihnen gezahlte Honorar erstattet. Dies gilt 

nicht, soweit der Termin wegen Ausfall des Kursleiters oder bei sonstigen unvorhergesehenen 

Ereignissen abgesagt wurde.  

Dies gilt auch nicht, wenn vier Wochen vor einer Veranstaltung die erforderliche 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde.  

In diesen beiden Fällen wird möglichst zeitnah ein Ersatztermin für die Veranstaltung mitgeteilt.  

Kündigen Sie bis 4 Wochen vor dem Veranstaltungsbeginn, fallen keine Gebühren an.  

Bis 14 Tage vor Kurs- bzw. Veranstaltungsbeginn werden 50% der Gesamtgebühr fällig. 



Bei Kündigungen, die zu einem späteren Zeitpunkt eingehen, wird die gesamte Gebühr fällig.  

 

Die Annullierungsgebühren entfallen, wenn eine Ersatzteilnehmerin/Ersatzteilnehmer gefunden  

wird. 

III. Die von Hundetraining Beate Marr vermittelten Inhalte dürfen nur nach Absprache mit Beate 

Marr für die gewerbliche Nutzung in anderen Hundeschulen, sowie Vereinen  verwendet werden. 

 

§4 Fälligkeit 

I. Das Honorar ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu zahlen. Bei kurzfristigen 

Buchungen kurz vor dem jeweiligen Termin ist die Gebühr spätestens bar vor Beginn der jeweiligen 

Veranstaltung zu zahlen.  

 

II. Bankverbindung: Beate Marr,  IBAN DE97462516300040229510, BIC WELADED1ALK 

 

III.  Alle Preise, die auf der Homepage angegeben sind, verstehen sich einschließlich der jeweils 

gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen bleiben vorbehalten.  

 

§ 5 Gewährleistung/ Haftung  

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungs- und Haftungsvorschriften. Jeder Kunde muss zudem eine 

Haftpflichtversicherung für seine Hund/seine Hunde abgeschlossen haben, sonst ist eine Teilnahme 

nicht möglich. Hundetraining Beate Marr haftet nicht für Schäden, die von Hunden verübt wurden.  

 

§ 6 Gerichtsstandsvereinbarung 

Gerichtsstand für alle aus den Trainings/Ausbildungen/ Veranstaltungen folgenden 

Rechtsstreitigkeiten ist Amtsgericht Lennestadt,  sofern der Kunde Unternehmer ist.  

 

§ 7 Salvatorische Klausel 

Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Klauseln soll der darüber hinausgehende Vertrag wirksam 

bleiben.  

 

(Stand: 05.06.2015) 

 

 

 


